
 
 
 
 

 

 
Konnexität in Hessen jetzt konsequent um-
setzen! 
 
Landkreistag sieht Auswirkungen des aktuellen 
Staatsgerichtshofurteils zur Kinderbetreuung auch 
auf andere Aufgabenbereiche 
 

(Wiesbaden, den 12. Juni 2012 ) 
"Das Land Hessen ist aufgefordert, nun auch die durch 
Entscheidungen des Landes in den Bereichen der Er-
satzschulfinanzierung, des Kindergesundheitsschutzes 
sowie im Veterinärwesen und Verbraucherschutz bei 
den Landkreisen entstandenen finanziellen Mehrbelas-
tungen auszugleichen", fasst Präsident Landrat Robert 
Fischbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf) die Bera-
tungen des Präsidiums des Hessischen Landkreistages 
in seiner gestrigen Sitzung zusammen. "Das Konnexi-
tätsprinzip muss in Hessen jetzt konsequent umgesetzt 
werden!" Damit reagiert das Präsidium des kommuna-
len Spitzenverbandes der 21 hessischen Landkreise 
auf das aktuelle Urteil des Staatsgerichtshofes zur Ver-
ordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrich-
tungen für Kinder. Das Gericht hatte klargestellt, dass 
in Hessen nicht nur bei der Übertragung neuer Aufga-
ben, sondern auch bei der Änderung bestehender Auf-
gaben die bei den Kommunen entstehenden Kosten 
durch das Land zu tragen sind. 
 
Mit diesem Urteil sieht der Landkreistag die seit langem 
kontrovers geführten Diskussionen über die Übernah-
me der Mehrkosten durch Normsetzungen im Ersatz-
schulfinanzierungsgesetz (Erhöhung der Finanzie-
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rungsbeiträge der öffentlichen Schulträger an die Er-
satzschulen), im Kindergesundheitsschutzgesetz (Tä-
tigwerden der Jugendämter bei nicht durchgeführten 
Kindervorsorgeuntersuchungen) sowie in den Gesetzen 
bzw. Verordnungen im Veterinärwesen und Verbrau-
cherschutz ebenfalls für entschieden an. Mit der nun-
mehr nicht mehr stichhaltigen Begründung - es seien 
Änderungen kommunaler Aufgaben vorgenommen 
worden, die keine Zahlungspflicht beim Land auslösen - 
ist die Erstattung der Mehrkosten den Kommunen bis-
lang verwehrt worden. Alleine in den drei genannten 
Aufgabenbereichen betragen diese bei den hessischen 
Landkreisen Jahr für Jahr zusammen rund 10 Millionen 
Euro. 
 
"Diese Mehrkosten, die den Landkreisen durch Han-
deln des Landes entstanden sind, haben wir immer 
wieder dezidiert dem Land vorgetragen, so dass jetzt - 
nachdem Rechtsklarheit geschaffen wurde - hier eben-
falls unmittelbar gehandelt werden kann", so Präsident 
Fischbach. "Wir sehen daher das Land in der Pflicht, 
nicht nur zu den Kostenerstattungen zur Mindestver-
ordnung die Gespräche mit den Kommunen zu suchen, 
sondern diese Gespräche auch auf die Finanzierung 
weiterer erfolgter Aufgabenübertragungen auszuwei-
ten." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 
 
Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 
 


